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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Obernburg a.Main

Mitteilungsblatt Almosenturm
Stadtverwaltung Obernburg

Telefon: 0 60 22 / 61 91 0 • Telefax: 61 91 59 • E-Mail: mail@obernburg.de
Öffnungszeiten: Montag – Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr • Dienstag von 14.00 – 16.00 Uhr,

Donnerstag von 14.00 – 18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung

- Amtliche Mitteilungen -

Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung und Entrichtung  

der Hundesteuer für das Jahr 2021
Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Hundesteuer bildet die auf Grund des Art. 3 
Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erlassene gemeindliche Hundesteuersatzung in 
der für dieses Jahr geltenden Fassung. 
Die Hundesteuer für das Jahr 2021 wird hiermit, wie es auch aus ihrem letzten Hunde-
steuerbescheid hervorgeht, in der gleichen Höhe wie im Kalenderjahr 2020 festgesetzt, 
soweit keine anderslautenden Hundesteuerbescheide ergehen. Die Hundesteuer wird am 
01.04.2021 fällig.
Diejenigen Steuerschuldner, die keinen neuen Hundesteuerbescheid erhalten, haben so-
mit im Kalenderjahr 2021 die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten. 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung treten für die 
Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tag ein 
schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Anmeldepflicht:
Wer einen steuerpflichtigen Hund im Laufe des Jahres erwirbt, hat dies ohne Rücksicht 
darauf, ob die Hundesteuer für ihn bereits entrichtet ist oder nicht, anzuzeigen. Wer ei-
nen noch nicht vier Monate alten Hund hält, muss ihn nach Erreichen des Alters von vier 
Monaten beim Steueramt anmelden. 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entwe-
der Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form.
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:
ist der Widerspruch einzulegen bei der Stadt Obernburg a. Main, Römerstraße 62-64, 
63785 Obernburg a. Main. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
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angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Würzburg, Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg erhoben werden. Die Klage kann 
nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, 
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die 
Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-
chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:
ist die Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, Postfachanschrift: Post-
fach 11 02 65, 97029 Würzburg, Hausanschrift: Burkarderstraßr 26, 97082 Würzburg zu 
erheben.  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einrei-
chung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 
werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-

ordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl 13/2007) wurde im Bereich des Kommunalabgaben-
rechts ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit 
eröffnet zwischen der Widerspruchseinlegung und unmittelbarer Klageerhebung. Für 
mehrere gemeinsame Adressaten eines Bescheids setzt die unmittelbare Klageerhe-
bung die Zustimmung aller Betroffenen voraus. 

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfal-
tet keine rechtlichen Wirkungen! 

 Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen 
Sie bitte der Internetpräsenz  der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 

 (www.vgh.bayern.de).
• Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 

grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. Durch die Einlegung eines Rechts-
behelfs wird die Wirksamkeit dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Ein-
ziehung der angeforderten Abgaben nicht aufgehalten.

• Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine Ko-
sten; ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurückgenommen, hat derjenige, der 
den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen.

Obernburg, den 25.02.2021
gez.
F i e g e r
1. Bürgermeister
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Corona-Virus:  
Aktuelle Info‘s

Das Bayerische Kabinett hat am 23. Februar 2021 beschlossen, dass nicht nur Frise-
ursalons, sondern auch Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden und Baumschulen ab  
1. März 21 wieder geöffnet werden dürfen. Ebenfalls wieder erlaubt sind dann körperna-
he Dienstleistungen wie Fußpflege, Maniküre und Gesichtspflege. In Musikschulen ist ab 
1. März 2021 wieder Einzelunterricht möglich. Ob weitere Erleichterungen in den kom-
menden Wochen beschlossen werden, entscheidet sich in dieser Woche die Minister-
präsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin. 

Folgende wesentlichen Regelungen bestehen aktuell:
Ab 1. März 2021 geöffnet sind Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Direktvermarkter von 
Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Babyfachmärkte, Reformhäu-
ser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Großhändler, 
Baumärkte, Gärtnereien, Blumenläden und Baumschulen. Auch Tankstellen, Auto- und 
Fahrradwerkstätten, Banken, Poststellen, Reinigungen und Waschsalons sowie der Zei-
tungsverkauf bleiben weiterhin geöffnet. 

Geschlossen haben allerdings weiterhin wegen der körperlichen Nähe Massagepraxen 
und Tattoo-Studios. Erlaubt bleiben lediglich medizinisch notwendige Behandlungen, 
etwa in Physio-, Ergo- und Logotherapie-Praxen sowie in der Podologie/Fußpflege. Frise-
ursalons, Kosmetikstudios (Maniküre u. Gesichtspflege) sowie Fußpflegestudios dürfen 
als Dienstleistungsbereiche ab 1. März 2021 wieder geöffnet werden.

Ausgangsbeschränkungen:
Damit die Zahl der Kontakte sinkt, gilt weiterhin eine landesweit strengere Ausgangsbe-
schränkung. Nur mit triftigen Gründen darf die eigene Wohnung verlassen werden. Trif-
tige Gründe sind hierbei Wege zur Arbeit, zum Arzt, zum Sport; darüber hinaus der Besuch 
bei Lebenspartnern, Alten, Kranken und Menschen mit Einschränkungen. Auch Einkäufe 
für die alltägliche Versorgung sowie Behördengänge sind triftige Gründe. 

Kontakte:
Erlaubt sind nur Kontakte mit einer weiteren Person eines anderen Hausstandes. Kinder 
im Alter von 3 bis 14 Jahren werden hierbei seit 11. Januar grundsätzlich mit eingerechnet. 

Regelungen in Grundschulen und Abschlussklassen der Gymnasien - Kitas:
Seit 1. Februar darf in Abschlussklassen der Gymnasien wieder Präsenzunterricht stattfin-
den. Seit 22. Februar gilt dies auch wieder für Grundschüler, weil der Inzidenzwert unter 
100 liegt. Kitas öffnen unter der gleichen Voraussetzung ebenfalls ab 22. Februar Sowohl 
die Schulleitung der Grundschule als auch die jeweiligen Kindergartenleitungen erteilen 
Ihnen hierzu gerne konkrete Auskünfte über die aktuellen Regelungen. 
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Ausgangssperre:
Die Ausgangssperre ist seit Montag, 15. Februar aufgehoben, wenn der Inzidenzwert  
unter 100 liegt.

Gottesdienste / Versammlungen:
Auch in den Kirchen gilt eine FFP2-Maskenpflicht und weiterhin ein Gesangsverbot. 
Für alle anderen Versammlungen besteht eine durchgängige Pflicht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes.

Alten- und Pflegeheime:
Die Besuchsregelungen bleiben verschärft. Jeder Bewohner darf nur einen Besucher 
pro Tag empfangen. Dabei sind für die Besucher negative Corona-Tests und das Tragen 
einer FFP-2-Maske verpflichtend. Der Freistaat stellt den Einrichtungen zwei Millionen  
FFP-2-Masken zur Verfügung. Alle Mitarbeiter in den Häusern müssen sich mindestens 
zwei Mal pro Woche testen lassen.

Weiterhin gilt folgendes:
• Hotelübernachtungen sind nur für notwendige (berufliche) Zwecke erlaubt, 
• Geschlossen sind Einrichtungen der Freizeitgestaltung (u. a. Theater, Schwimmbäder),
• Geschlossen bleibt die Gastronomie, 
• Freizeit-/Amateursport ist nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand er-

laubt.
• Sportstätten Indoor (z. B. Tennishallen, Fitnessstudios) bleiben geschlossen. 
• Veranstaltungen aller Art sind untersagt. 
• Profisportveranstaltungen sind nur ohne Zuschauer zulässig.
• Keine Feiern auf öffentlichen Plätzen.
• Fahrschulen dürfen seit 22. Februar wieder öffnen
• Musikschulen dürfen ab 1. März wieder Einzelunterrichtgeben 
 (grundsätzlich Maskenpflicht), 
• Maskenpflicht an Schulen, frequentierten öffentlichen Plätzen und am Arbeitsplatz
• Bibliotheken bleiben zwar geschlossen, Online-Ausleihe aber zulässig

zusätzliche Maskenpflicht gilt: 
• vor Lebensmittelgeschäften und auf den dortigen Parkplätzen und an allen Orten mit 

Publikumsverkehr

Seit 18. Januar 2021 gilt in ganz Bayern die Verpflichtung, im Einzelhandel und im öffent-
lichen Personennahverkehr eine FFP2-Maske zu tragen. 

Stadt Obernburg a.Main, 1. März 2021

Martin Roos
-Ordnungsamt-
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B 426 Obernburg OT Eisenbach; Oberbauerneuerung 
auf der B 426 Obernburg Ortsteil Eisenbach in 

2 Bauabschnitten - Fortsetzung der Bauarbeiten
Die im Herbst 2020 begonnene Maßnahme auf der Bundesstraße 426 in Obernburg OT 
Eisenbach wird ab Montag den 1. März 2021 fortgesetzt.
Wie schon bei den vorherigen 2 Bauphasen ist es das Ziel die Leistungsfähigkeit der ein-
zelnen Kreuzungen sowie die Verkehrssicherheit im Ortsteil Eisenbach zu verbessern. Zu-
dem wird ein lärmmindernder Fahrbahnbelag eingebaut, der wesentlich zur innerörtliche 
Lärmreduzierung beiträgt.

Im letzten Jahr wurden im Bauabschnitt 1, unterteilt in 3 zeitlich getrennte Bauphasen, 
schon die ersten beiden Bauphasen abgeschlossen. Dies umfasste die B 426 von der Ein-
mündung „Mühlstraße“ bis einschließlich die Einmündung „Mömlingtalring“.
Nun folgt – wie im Herbst 2020 angekündigt – die Bauphase 3, welche sich auf den Be-
reich nach Einmündung „Mömlingtalring“ bis nach Einmündung „Rosenstraße/ Auf der 
Au“ beschränkt.
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Dieser Abschnitt wird wie die vorherige Bauphase unter halbseitiger Sperrung der B 426 
gebaut. Die Verkehrsregelung erfolgt auch hier durch eine Lichtsignalanlage. Zuerst wird 
die bergseitige Fahrspur mit Gehwegerneuerung durchgeführt (Bauphase 3a), danach er-
folgt der Ausbau der Talseite (Bauphase 3b). Zeitgleich wird an der Kreuzung „Rosenstraße/ 
Auf der Au“ eine Signalanlage errichtet.
Die Bauarbeiten der Bauphase 3 dauern ca. 6 - 8 Wochen.
Im Anschluss soll zeitnah mit dem 2. Bauabschnitt begonnen werden, welcher an der Ein-
mündung „Am Weidig“ beginnen wird und bis einschließlich zur Kreuzung „Ottostraße/
Rosenstraße“ verläuft. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich erst im nächsten Jahr be-
ginnen, da derzeit noch diverse Abstimmungen mit den Versorgungsträgern sowie den 
Grundstückseigentümern zu tätigen sind.
Die anstehenden Arbeiten sind äußerst witterungsabhängig, so dass es bei Niederschlä-
gen zu Verzögerungen bzw. zeitlichen Verschiebungen im Bauablauf kommen kann. In den 
Spitzenstunden kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die noch ausstehenden Markierungsarbeiten 
durchgeführt.
Das Staatliche Bauamt bittet für diese erforderliche Maßnahme um Verständnis und um 
Rücksicht der Verkehrsteilnehmer.
Ansprechpartner: Herr Zinke, Staatliches Bauamt Aschaffenburg
Telefon: +49 (6021) 393-1, Telefax: +49 (6021) 393-283
Hausanschrift: Cornelienstraße 1, 63739 Aschaffenburg, E-Mail: poststelle@stbaab.bayern.de

Manöver und andere Übungen der Bundeswehr
Übung vom 20.03.2021 – 25.03.2021
Eine Einheit der Bundeswehr führt vom 20.03.2021 – 25.03.2021 eine Truppenübung 
durch, bei der Teile unserer Gemeinde betroffen sind. 
Begrenzungspunkte des Übungsraumes: 
betroffene Landkreise:
Landkreise Main Kinzig, Main Spessart, Aschaffenburg, Miltenberg
Unter Bezugnahme auf Abschnitt V der Gemeinsamen Bekanntmachung der Baye-
rischen Staatskanzlei und der Bayerischen Staatsministerien des Innern, für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten sowie für Umwelt und Gesundheit vom 04.12.2008 Az. BII7-
90A-44-5-44 (Bayer. Staatsanzeiger Nr. 51/52 vom 19.12.2008) werden die Gemeinden 
gebeten, für die rechtzeitige Bekanntgabe der Übung zu sorgen, da es in den letzten Jah-
ren hin und wieder Probleme mit Jagdpächtern oder Anwohnern der umliegenden Ort-
schaften gab. Der Bevölkerung ist nahezulegen, sich von den Einrichtungen der übenden 
Truppe fernzuhalten. Auf die Gefahren, die von liegengebliebenen militärischen Spreng-
mitteln (Feldmunition und dergl.) ausgehen und auf die Strafbestimmungen ist beson-
ders hinzuweisen. Bezüglich der Übungsschäden wird auf Abs. 2 des Abschnittes V der 
Bekanntmachung Bezug genommen. 
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Soweit veranlasst, sind auch die Jagdausübungsberechtigten auf die Übungen hinzuwei-
sen. Bei der Übungsbekanntmachung ist Abs. 2 des Abschnitts V der Gemeinsamen Be-
kanntmachung vom 04.12.2008 zu beachten.
Die Übungen, die zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsbereitschaft notwendig sind, 
dürfen auch durch einschränkende Bedingungen nicht mehr als unbedingt notwendig 
eingeengt werden. Bei der Festlegung einschränkender Bedingungen ist das öffentliche 
Interesse an der zweckmäßigsten Durchführung der Übung gegen das Interesse am Schutz 
der durch die Übung gefährdeten Rechts- und Wirtschaftsgüter abzuwägen. 
Die Bundeswehr und die Stationierungskräfte werden ihre übenden Einheiten allgemein 
anweisen, die für alle geltenden Gebote und Verbote zu beachten. Die üblichen, durch 
Verkehrszeichen gekennzeichneten Verkehrsbeschränkungen brauchen daher nicht mit-
geteilt zu werden.
Die Veröffentlichungen dürfen keine Einzelangaben, insbesondere keine Bezeichnung der 
teilnehmenden Verbände und deren Bewaffnung, keine Truppenstärken und keine Anga-
ben über Zweck und Ausmaß der Übung enthalten.

LRA Kommunale Abfallwirtschaft
Ordnungsgemäße Entsorgung von Druckgasflaschen
Nach § 4 Abs.1 Abfallwirtschaftssatzung (AbfwS) des Landkreises Miltenberg sind Druck-
gasflaschen von der Abfallentsorgung durch den Landkreis ausgeschlossen.
Gasflaschen enthalten gefährliche und brennbare Stoffe. Zudem handelt es sich bei ihnen 
um Druckbehälter. Beide Voraussetzungen machen eine Rücknahme durch autorisierte 
Händler oder eine Entsorgung durch entsprechend zertifizierte Betriebe erforderlich. 
Durch Gebrauch geleerte Gasflaschen sind nicht wirklich leer. In ihnen befindet sich noch 
eine Restmenge Gas, weswegen sie weiterhin entzündlich sind.
Gashändler wie Tankstellen, Campingausstatter oder Baumärkte sind in den meisten Fäl-
len dem Pfandsystem angeschlossen. Bei der Rücknahme der Gasflasche wird der beim 
Kauf entrichtete Pfandbetrag zurückerstattet. Wenn die Gasflasche beschädigt ist oder 
sich kein Händler in der Nähe zur Rücknahme bereit erklärt, muss ein Spezialentsorger 
aufgesucht werden.
In Ausnahmefällen werden auf den Wertstoffhöfen des Landkreises nachweislich leere 
Druckgasflaschen als Altschrott angenommen. Voraussetzung dafür ist das vorherige Ent-
fernen des kompletten Auslassventils.
Auf Grund eines aktuellen Vorfalles weisen wir darauf hin, dass alte Gasflaschen auf keinen 
Fall über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Beim Pressvorgang im Müllfahrzeug kann 
bzw. wird auch die Gasflasche platzen! Verstöße werden mit einem Bußgeld geahndet.
Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an die Abfallberatung im Landratsamt,  
Dr. Vieth (09371 501384) oder per Mail an abfallwirtschaft@lra-mil.de
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Das Standesamt informiert:     
Samstagstrauungen im Jahr 2022

Aus organisatorischen Gründen weisen wir daraufhin, dass Trauungen in der Kochsmüh-
le nur an den veröffentlichten Trausamstagen, freitags zwischen 10:00 Uhr und 12:00 
Uhr und während der Ferienzeiten stattfinden. Alle Trauungen außerhalb dieser Termine 
finden im Sitzungssaal im Rathaus statt. 
Trausamstage im Jahr 2022
Februar 2022:  12.02.2022
April 2022:  23.04.2022
Mai 2022:  28.05.2022
Juni 2022:  25.06.2022
Juli 2022:  16.07.2022
August 2022:  06.08.2022
September 2022:  10.09.2022
Oktober 2022  15.10.2022
Dezember 2022:  10.12.2022
Jeweils um 10:00 Uhr, 12:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr!
Für Terminvergaben und weitere Auskünfte stehen Ihnen unsere Standesbeamten gerne 
zur Verfügung:
Frau Hofmann (Standesbeamtin), Tel.: 06022/619125, ingrid.hofmann@obernburg.de
und Herr Roos (Standesbeamter), Tel.: 06022/619127, martin.roos@obernburg.de 
Eine telefonische Terminreservierung ist zukünftig nicht mehr möglich. Bitte sprechen Sie 
persönlich im Standesamt vor bzw. fragen Sie Ihren Wunschtermin schriftlich oder per 
mail an! Bei schriftlicher Anfrage sind folgende Angaben zu machen: Beteiligte Personen, 
Wohnort, Staatsangehörigkeit, Familienstand.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Eheschließung erst dann erfolgt, 
wenn alle rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Bei der Terminreservierung handelt 
es sich nur um die Bereitstellung eines Trausaales zum gewünschten Termin! Sie ist keine 
Zusage für die Eheschließung!
Bitte beachten Sie, dass eine Reservierungsgebühr in Höhe von 50,00 € von uns erhoben 
wird, hiervon werden bei Abrechnung der Eheschließung 25,00 € wieder zurück erstattet.
Obernburg a.Main, 01.03.2021
Ihre Standesbeamten der Stadt Obernburg a.Main
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Geburten
31.01.2021 Kyan Kurum, Deckelmannstr. 2 C
 Eltern: Peristera Pontiki und Koray Kurum
02.02.2021 Emilia Russmann, Raiffeisenstr. 49
 Eltern: Elena und Andreas Russmann
04.02.2021 Eylem Ercan, Am Tiefental 38
 Eltern: Asli und Erdogan Ercan
13.02.2021 Jule Reichwein, Odenwaldstr. 42
 Eltern: Constanze Laskowski und Dennis Reichwein

Sterbefälle
02.02.2021 Hanife Tatarca, Kolpingstr. 12
07.02.2021 Wilfried Schneider, Deckelmannstr. 3
10.02.2021 Elisabetha Ball, Odenwaldstr. 15
13.02.2021 Norbert Jäppelt, Julius-Echter-Str. 3
15.02.2021 Franz-Josef Heider, Mömlingtalring 83

Hochzeitsjubilare
08.03.2021 Seher und Ali Ercan, Kirchstraße 5 50 Jahre

Jubilare
Bitte beachten! Wer eine Veröffentlichung seines Geburtstages oder seines Jubiläums 
wünscht, meldet sich bitte mindestens 4 Wochen vor dem Ereignis im Rathaus – 
Einwohnermeldeamt. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine persönliche und 
schriftliche Einverständniserklärung mit Unterschrift notwendig. Bei einer gewünschten 
Veröffentlichung werden wir Ihre Daten auch an die Heimatzeitung weiterleiten. Ver-
öffentlicht werden, wenn gewünscht, folgende Jubiläen: 70., 75., 80. und danach jeder 
Geburtstag; Silberne-, Goldene- und Diamantene Hochzeit.
Gratulation zum Geburtstag und zum Ehejubiläum
Die Stadt Obernburg gratuliert ihren Bürgerinnen und Bürgern zum 75., 80., 85., 90., 95. 
und dann zu jedem Geburtstag sowie zum 50., 60., 65. und 70. Ehejubiläum.
Wer eine Gratulation NICHT wünscht, wird gebeten, das Rathaus (Büro des Bürger-
meisters, Tel. 619111 oder E-Mail: birgit.lapresa@obernburg.de) zu informieren. 
Vielen Dank.
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Das Fundamt meldet:
Handy, gefunden am 02.02.21 in der Miltenberger Straße
Fernbedienung evtl. für Garagentor, Abgabe im Fundbüro 23.02.21
Schwarze Bauchtasche, Kopfhörer, gefunden am 20/21.02. Waldweg an den Tennisplätzen
Falls Sie in letzter Zeit etwas verloren haben, fragen Sie im Fundamt unter Tel. 61 91 -28 nach 
oder kommen Sie während der Öffnungszeiten im Rathaus vorbei. Wenn Sie ein Fahrrad ver-
missen, können Sie im Bauhof Tel. 1218  nachfragen.

- Nichtamtliche Mitteilungen -

Veranstaltungskalender 2021
Auf unserer Internetseite der Stadt Obernburg sehen Sie den 
vorläufigen Veranstaltungskalender 2021 unter Freizeit & 
Tourismus/ Veranstaltungen, https://www.obernburg.de/ 
media/60083/veranstaltungskalender-2021-stand-februar.pdf.
Alle aufgeführten Termine sind selbstverständlich unter 
Vorbehalt der aktuellen Corona-Beschränkungen genannt.
Uns ist bewusst, dass vorerst die meisten Termine nicht 
stattfinden können. Für Ihre weitere Planung und auch zur 
Vorfreude auf mögliche Veranstaltungen veröffentlichen 
wir den Kalender dennoch.
Der Kalender wird monatlich aktualisiert. 
Bitte teilen Sie uns Terminabsagen/-änderungen zeitnah 
unter amtsblatt@obernburg.de mit. 

Veranstaltungs-
kalender 2021

Foto: Ingo Janek

Stand: Februar 2021Wird monatlich aktualisiertBi� e teilen Sie Terminabsagen und Änderungen mit: E-Mail: amtsbla� @obernburg.de



 

Stadt-Quiz:  
Kennst du deine Stadt? 

Um Ihnen etwas Abwechslung und Entspannung in diese veranstaltungsarme Zeit zu 
bringen, hat die Stadt Obernburg sehr gerne die Ideen eines engagierten Mitbürgers und 
HVV-Mitglieds – der alle Quizfragen sowie den Lösungsspruch eingebracht hat – 
aufgegriffen und veranstaltet für alle Leser des „Almosenturm“ dieses Stadt-Quiz. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß, Freude und möglicherweise neue Erkenntnisse über 
unsere geschichtsträchtige Heimatstadt. 
Die Teilnahme lohnt sich! Es gibt schöne Preise zu gewinnen! Mitmachen kann jeder!  
(Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die direkt mit dem Quiz Beschäftigten der Stadtverwaltung und deren Familienangehörige.) 
 

Ablauf:  
In der heutigen Ausgabe des „Almosenturm“ und den drei folgenden Ausgaben werden je 
acht Fragen aus der jüngeren Geschichte der Stadt Obernburg  und des Stadtteils Eisenbach 
gestellt. Diese Fragen sind jeweils mit einem einzigen Wort zu beantworten. Hier zählt ein 
bestimmter Buchstabe für das Quiz. Die insgesamt 32 Buchstaben der vier Ausgaben 
ergeben in der Reihenfolge den Lösungsspruch. Senden Sie den folgenden Abschnitt gut 
leserlich ausgefüllt oder eine E-Mail an die Stadtverwaltung Obernburg. Alle bis zum 
30.04.2021 eingesandten Lösungen nehmen an der Verlosung teil. 
Aus den eingesandten Lösungen werden die Preisträger durch Losung ermittelt. 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 
Stadt Obernburg/ StadtMarketing – Römerstr. 62-64, 63785 Obernburg, 
  stadtmarketing@obernburg.de 
Der Lösungssatz vom Stadt-Quiz „Kennst du deine Stadt“ lautet: 
 
__ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __ 
Kontaktdaten: 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………..………. 

 



 

Stadt-Quiz:  
Kennst du deine Stadt? 

Stadt-Quiz Teil I : 
 

1.  Wie nennt man noch heute umgangssprachlich das Stadtgebiet/die Gemarkung zwischen 
 der Berufsschulstraße und dem Möbelhaus Spilger? (10 Buchstaben, der 1. zählt) 
 
2. Wie ist der Familienname einer Miltenberger Bierbrauerfamilie mit Eisenbacher 
 Wurzeln? (5 Buchstaben, der 3. zählt) 

 
3. Wie ist der Nachname des Stadtpfarrers und Schöpfers der Weihnachtskrippe im 
 Untergeschoss der Obernburger Stadtpfarrkirche? (6 Buchstaben, der 6. zählt) 
 
4. Welchen Vornamen hat ein verdienter Eisenbacher (verst.), dem das Naturfreundehaus 
 im Adel aufgrund seiner Verdienste offiziell gewidmet ist.  
 (5 Buchstaben, der 1. zählt) 
 
5. Wie ist der Familienname (Vorname Robert) des einstigen Begründers des früheren     
 Obernburger Apfelblütenfestes? (7 Buchstaben, der 2. zählt) 
 
6. Wie nannte man die Obernburger Deckelmannstraße in der Zeit, als sie noch ein 
 unbefestigter Feldweg war? (8 Buchstaben, der 8. zählt) 
 
7. Familienname eines in den Nachkriegsjahren im Umkreis sehr bekannten Eisenbacher 
 Obstbaupioniers? (12 Buchstaben, der 2. zählt) 
 
8. Wie heißt die Kirche der evangelischen Christen  in Obernburg? 
 (14  Buchstaben, der 3. zählt) 
 

 
Lösung Teil I:   __  __  __  __  __  __  __  __ 
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Die Römerstraße wird vor dem Rathaus gesperrt und eine entsprechende Umleitung eingerichtet.

Noch größer – noch vielfälti ger!

8 -13* UhrJeden Freitag

Römerstraße und umliegende Straßen, Kirchplatz, Parkplatz Römergässchen 
(2 Min. Gehweg), Parkplatz Kochsmühle

Rathausplatz

*Kastanienhof bis 17 Uhr

NEU ab 
Fr. 12. März

Eier, Nudeln und Ge� ügel

vom Ge� ügelhof Lück

www.ge� uegelhof-lueck.de 
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Krisennetzwerk Unterfranken -  
Schnelle Hilfe bei seelischen Nöten

Der Bezirk Unterfranken baut jetzt sein Hilfsangebot für Menschen in seelischen Notlagen 
deutlich aus. Am 1. März hat das so genannte „Krisennetzwerk Unterfranken“ offiziell 
seine Arbeit aufgenommen. Über die gebührenfreie Telefonnummer 0800 / 655 3000 
erhalten Betroffene, aber auch deren Angehörige sofort und unbürokratisch Unterstüt-
zung. Zunächst ist dieses vollkommen neue Hilfsangebot werktags von 8:00 Uhr bis 23:00 
Uhr erreichbar. Im Laufe des Jahres wird das Krisennetzwerk dann erweitert, um am Ende 
rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche erreichbar zu sein.
Jeder Mensch kann in eine seelische Notlage geraten – unabhängig von seinem Alter, 
seinem Geschlecht, seiner Herkunft oder seinem Beruf. Trauerfälle, Existenzverluste, 
Ehekonflikte, Überforderung, Krankheit oder auch Einsamkeit können ein Grund für eine 
emotionale Krise sein. Dann kommt es darauf an, jemanden zu finden, der Rat weiß. Die 
Mitarbeiterin-nen und Mitarbeiter des Krisennetzwerks helfen professionell, zeitnah, ko-
stenlos und unbürokratisch. 
Oft genügt es bereits, wenn am anderen Ende des Telefons jemand zuhört und mit dem Be-
troffenen die Situation bespricht und Orientierung gibt. Das Angebot des Krisennetzwerks 
Unterfranken umfasst daher eine telefonische Beratung über die Leitstelle des Bezirks, 
ver-mittelt aber bei Bedarf auch ambulante und stationäre Unterstützungsangebote und 
bietet die Möglichkeit aufsuchender Krisenhilfe durch ausgebildete Fachkräfte vor Ort. 
Hierzu kooperiert der Bezirk Unterfranken mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege.
Alle Infos dazu auf https://www.bezirk-unterfranken.de/hilfen/soziale-dienste/21234.
Krisennetzwerk-Unterfranken.html oder unter www.krisendienste.bayern

Technische Hochschule/  mainproject digital 
Hybrid-digitaler Wissenstransfer in Netzwerken „Hochschule-Wirtschaft“
Neue Erfahrungen und Perspektiven der Weiterbildung 
am 11. März 2021 - 13:00 - 17:30 Uhr 
Der Wissenstransfer und die akademische Weiterbildung haben seit März 2020 durch die 
Corona-bedingten Maßnahmen auf absehbare Zeit einen umfassenden und radikalen Im-
puls erfahren. Davon sind auch die Wissenstransfer-Prozesse in den Netzwerken des ESF 
und des EFRE betroffen. Die Rolle der persönlichen Anwesenheit an Seminaren, Meetings 
und Veranstaltungen hat sich relativiert. Die Netzwerke Hochschule-Wirtschaft arbeiten 
„hybrid“ – mit nur wenigen anwesenden Personen und simultaner Audio-Video-Übertra-
gung. Oder sie sind gänzlich „ins Netz“ verlegt worden.
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Dabei ist zu beobachten, dass nicht alle am Wissenstransfer interessierten Personen die-
sem Umbruch gleichermaßen gewachsen sind. Manche nutzen die Möglichkeiten desdigi-
talen Wissenstransfers und der Weiterbildung mit Begeisterung. Andere stehen der Sache 
eher reserviert gegenüber, oder es fehlt die technische Expertise oder das Equipment. 
Wieder andere sehen überhaupt keinen Weiterbildungsbedarf für sich. Es gilt nun, für 
alle Zielgruppen passende Angebote zu schaffen, Einstiegshemmnisse abzubauen und 
Vorteile transparent zu machen.
Im Symposium präsentieren wir Praxisbeispiele aus Netzwerken „Hochschule-Wirtschaft“ 
und gehen der Frage nach, wie man unterschiedliche Zielgruppen für hybrides Lernen be-
geistern kann. In Workshops definieren wir gemeinsam konkrete Persona und erarbeiten 
Merkmale passender Angebote. Anmeldungen unter: www.mainproject.eu

Ausbildung Finanzwirtin/Finanzwirt
Jetzt Anmelden für eine attraktive Ausbildung im öffentlichen Dienst in Bayern!
Die Bayerische Steuerverwaltung bietet auch im kommenden Jahr Ausbildungsplätze für 
eine Tätigkeit als Finanzwirtin/Finanzwirt für das Einstellungsjahr 2022 an und lädt inte-
ressierte Schülerinnen und Schüler ein, sich zu bewerben.
Engagierten und flexiblen Schulabgängern mit mittlerem Schulabschluss oder qualifi-
zierendem Abschluss der Haupt- oder Mittelschule bietet das Finanzamt vielfältige und 
anspruchsvolle Einsatzmöglichkeiten. Die Bewältigung der unterschiedlichsten Aufgaben 
erfordert das Interesse für wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge und ein geschul-
tes Rechtsempfinden. Diese Kenntnisse vermitteln wir im Rahmen einer gut bezahlten 
fundierten Ausbildung im Finanzamt vor Ort sowie in der Landesfinanzschule Ansbach.
Weitere Informationen zur Ausbildung als Finanzwirtin/Finanzwirt finden Sie im Internet 
unter www.finanzamt-obernburg.de unter der Rubrik „Ausbildung und Karriere“ oder 
unter www.steuer.bayern.de/ausbildung.
Wenn Sie sich für diese wichtige Tätigkeit im öffentlichen Dienst interessieren, melden Sie 
sich bitte rechtzeitig zum Auswahlverfahren beim Bayerischen Landespersonalausschuss 
an. Die erfolgreiche Teilnahme ist Voraussetzung für die Vergabe der Ausbildungsplätze.
Die Anmeldung zum Auswahlverfahren ist ausschließlich online über die Internetseite 
www.lpa.bayern.de ab sofort bis spätestens

05. Mai 2021
möglich.
Für weitere Informationen steht Ihnen die Ausbildungsleiterin des Finanzamts Obernburg 
a.M., Frau Sigrid Kirchgessner, unter der Rufnummer 09373/202-135 jederzeit gerne zur 
Verfügung.
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Studieren beim Staat - Einfach online anmelden
Interesse an einem krisensicheren Arbeitsplatz und einer interessanten, abwechs-
lungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich für ein duales Studium im öffentlichen 
Dienst, z.B. in der bayerischen Steuerverwaltung.
Im Herbst 2022 sind bei den staatlichen und kommunalen Einstellungsbehörden, so auch 
beim Finanzamt Obernburg mit Außenstelle Amorbach, wieder zahlreiche Studienplätze 
zu vergeben.
Engagierten und flexiblen Schulabgängern mit allgemeiner Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife bietet die Steuerverwaltung ein interessantes duales Studium und einen 
sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Wer Interesse an einem der Studienplätze an der Hochschule für den öffentlichen Dienst 
in Bayern hat, muss zunächst am zentralen Auswahlverfahren des Bayerischen Landesper-
sonalausschusses teilnehmen.
Ab dem 15.03.2021 bis zum 04.07.2021 kann sich jeder, der die Zugangsvoraussetzungen 
erfüllt, über den Online-Antrag unter

www.lpa.bayern.de
zum Auswahlverfahren für ein duales Studium im öffentlichen Dienst anmelden.
Auf der genannten Internetseite sind alle Informationen rund um das Auswahlverfahren, 
ins-besondere zur Anmeldung und zum Ablauf der Prüfung abrufbar.
Weitere Informationen zum dualen Studium finden Sie im Internet unter

www.finanzamt-obernburg.de unter der Rubrik „Ausbildung und Karriere“
oder unter

www.steuer.bayern.de/ausbildung
Für weitere Informationen steht Ihnen die Ausbildungsleiterin des Finanzamts Obernburg a.M., 
Frau Sigrid Kirchgessner, unter der Rufnummer 09373/202-135 jederzeit gerne zur Verfügung.

Online-Vorträge für Eltern mit 11-17-jährigen Kindern
Das Landratsamt Miltenberg bietet Online-Vorträge für Eltern mit Kindern im Alter von  
11 bis 17 Jahren am Mittwoch, 17. März 2021 von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr sowie am 
Samstag, 20. März 2021 von 09.30 bis 12.45 Uhr an.
Programm am 17.03.2021:
- Internet und Smartphone – sicher in der digitalen Welt?
Programm am 20.03.2021:
- In Kontakt bleiben. Den Alltag gestallten mit jungen Menschen auf dem Weg in die  
 Selbstständigkeit
- Die sexuelle Entwicklung in der Pubertät – wie Eltern gute Wegbegleiter sein können
Anmeldungen für einen Tag oder beide Tage sind bis zum 12. März 2021 im Landratsamt 
Miltenberg bei Iris Neppl, Telefon 06022 6200-614 oder unter iris.neppl@lra-mil.de, möglich.
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Bitte beachten!
Notruf- und Servicenummern am Ende des Almosenturms.

Keinen Almosenturm erhalten?
Bitte wenden Sie sich an den Bürgerservice im Rathaus, Frau Schumacher unter der Tel. 
619128. Die zuständigen Austräger beliefern Sie so schnell wie möglich. Bitte beachten 
Sie, dass die Zustellung des Almosenturms am Freitag erfolgt. 

Unter www.obernburg.de/amtsblatt finden Sie die aktuelle Ausgabe des Almosen-
turms zum Erscheinungstermin auch online! 
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Das nächste Amtsblatt Nr. 6 erscheint am 19.03.2021.

ANNAHMESCHLUSS Almosenturm
Donnerstag, 11.03.2021, 18 Uhr. 
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